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Lokale Aktionsgruppe (LAG) Wittenberger Land 
Geschäftsordnung   
LEADER/CLLD 2014-2020  
 
Beschlossen am 18.11.2015 
Letzte Änderung am 18.11.2015 
 
Präambel  
 
Auf der Grundlage des Wettbewerbsaufrufes LEADER/CLLD 2014-2020 und des Program-
mes zur Entwicklung des ländlichen Raumes (EPLR) des Landes Sachsen-Anhalt 2014-
2020 setzt die LAG als Initiativgruppe ohne Rechtsform ihre bestätigte Lokale Entwicklungs-
strategie (LES) um. Sie nutzt dabei die Förderbereiche des ELER-; EFRE- und ESF-Fonds. 
 
Alle Bürgerrinnen und Bürger sowie Partnerinnen und Partner aus unterschiedlichen öffentli-
chen und sozio-ökonomischen Bereichen können in der LAG als Mitglieder bei der Gestal-
tung ihrer ländlichen Region mitwirken. Aufnahmen von Mitgliedern sind jederzeit möglich. 
Zur Beantragung von Vorhaben ist die Mitgliedschaft in der LAG keine Voraussetzung. 
 
Die LAG beginnt und beendet die Tätigkeit durch Beschluss der Mitgliederversammlung.  
Das LAG-Gebiet ist in der Anlage dargestellt.  
 
§ 1 Mitgliedschaft 
 
(1) Die LAG stellt eine ausgewogene und repräsentative Gruppierung von Partnerinnen und 

Partnern aus unterschiedlichen öffentlichen und sozio-ökonomischen Bereichen der 
LEADER/CLLD-Region dar und ist stets offen für neue Mitglieder. 

(2) Um Mitglied zu werden, ist ein Antrag (siehe Anlage) zu stellen, der von der Mitglieder-
versammlung zu beschließen ist. 

(3) Mitglieder der LAG können auf eigenen Wunsch durch schriftliche Information an die 
Vorsitzende/ den Vorsitzenden aus der LAG ausscheiden. 

(4) Mitglieder können durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus der LAG ausge-
schlossen werden. 

(5) Der Landkreis Wittenberg ist stimmberechtigtes Mitglied der LAG. Falls Vertreter der 
Bewilligungsbehörden an einzelnen Sitzungen teilnehmen, haben diese keine Stimm-
rechte. 

 
§ 2 Organe 
 
(1) Die Organe der LAG sind die Mitgliederversammlung und der gewählte Vorstand. 
(2) In beiden Organen darf der Anteil der Behörden sowie der anderer Interessengruppen 

49 % der Mitglieder nicht überschreiten. 
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§ 3 Vorstand / LAG-Vorsitz 
 
(1) Zwischen den Mitgliederversammlungen leitet der Vorstand der LAG, unterstützt von 

einem externen LEADER-Management, die Geschäfte.  
(2) Die oder der Vorsitzende der LAG vertritt die LAG nach außen als federführende Partne-

rin/federführender Partner. 
(3) Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. 
 
§ 4 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das beschließende Organ der LAG. 
(2) Die Mitgliederversammlung wählt in offener Abstimmung aus ihren Reihen einen Vor-

stand. Die gewählten Mitglieder des Vorstandes wählen aus ihrer Mitte die/den Vorsit-
zende/n und mindestens eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n.  

(3) Die Mitgliederversammlungen der LAG sind öffentlich und finden bei Bedarf, mindestens 
jedoch zweimal im Jahr, statt. 

(4) Den Mitgliedern muss mindestens zwei Wochen vor der jeweiligen Sitzung der LAG die 
Einladung unter Angabe von Zeit und Ort der Sitzung und der Tagesordnung mit allen 
Beschlussvorlagen zugehen und auf der Webseite www.leader-wittenberg.de bekannt 
gegeben werden. Verantwortlich dafür ist die oder der Vorsitzende. 

(5) Über die Mitgliederversammlungen und die Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll 
anzufertigen und dieses innerhalb von zwei Wochen den Mitgliedern zur Kenntnis zu 
geben. Die Protokolle sind mit den Beschlüssen sowie der Teilnehmerliste, mit Namen 
und geordnet nach WiSo-Partnerschaft oder Behördenvertretung, innerhalb von zwei 
Wochen auf der Web-Seite der LAG zu veröffentlichen. Verantwortlich dafür ist die oder 
der Vorsitzende. 

 
§ 5 Beschlussfassung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß mit einer Frist von 

zwei Wochen geladen wurde, die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist, und weder öf-
fentliche Behörden, noch einzelne Interessengruppen mit mehr als 49 % der Stimmrech-
te vertreten sind. Die Beschlussfähigkeit wird aktenkundig zu Beginn der Sitzungen und 
im Bedarfsfall bei Veränderungen der Anwesenheit zu jeder nachfolgenden Beschluss-
fassung festgestellt. 

(2) Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme und kann diese bei Verhinde-
rung einem anderen Mitglied mit einer Vollmacht übertragen (jedoch nur innerhalb der 
gleichen Gruppe; entweder WiSo-Partnerschaft oder Behördenvertretung). Die Vertre-
tungsvollmachten sind zu den Akten zu nehmen. Die Vertretungen werden in den Teil-
nehmerlisten dargestellt. Ein Mitglied kann nur eine Vollmacht übernehmen. Bei natürli-
chen Personen als Mitglied der LAG kann auch ein Nichtmitglied Bevollmächtigter sein. 

(3) Einheitsgemeinden haben jeweils eine Stimme.  
(4) Die Abstimmungen erfolgen offen. Die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

trifft die Entscheidung. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
(5) Änderungen der Geschäftsordnung, der Zusammensetzung des Vorstandes und des 

LAG-Gebietes sowie die Fortschreibung der LES sind durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung herbeizuführen und bedürfen der Zustimmung durch das LVwA. 

(6) Beschlussanträge kann jedes Mitglied stellen. 
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(7) Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist die Mitgliederversammlung zu 
wiederholen. Dabei kann die Ladungsfrist auf eine Woche verkürzt werden, jedoch gel-
ten für die Beschlussfähigkeit die Absätze (1)-(4). 

(8) Bei dringendem Handlungsbedarf können Entscheidungen im schriftlichen Umlaufver-
fahren (Post, E-Mail, Fax) getroffen werden. Es gilt eine Rückmeldefrist von zwei Wo-
chen. Beschlussfähigkeit und Abstimmungsverhalten unterliegen den gleichen Bestim-
mungen wie die Mitgliederversammlungen. Stimmübertragungen sind nicht möglich. 

 
§ 6 Interessenkonflikt 
 
(1) Auf Grund der vielfältigen zu treffenden Entscheidungen in der Mitgliederversammlung 

können Interessenkonflikte auftreten. Zur Sensibilisierung der Mitglieder ist mit der Teil-
nehmerliste zur Mitgliederversammlung die Kenntnis des Merkblattes zu Interessenkon-
flikten mit Unterschrift zu bestätigen.  

(2) Von einem Interessenkonflikt Betroffene sind verpflichtet, dies anzuzeigen.  
(3) Zur Vermeidung von Interessenkonflikten sind betroffene stimmberechtige Mitglieder von 

der Stimmabgabe auszuschließen, wenn ihr oder ihm selbst, ihren oder seinen Angehö-
rigen oder einer von ihr oder ihm vertretenen natürlichen oder juristischen Person ein 
unmittelbarer Vorteil oder Nachteil verschafft werden würde. 

(4) Vor den Abstimmungen zur jährlichen Prioritätenliste und zu Einzelvorhaben ist durch 
die oder den Vorsitzenden nochmals aktenkundig auf die Offenlegung von Interessens-
konflikten (siehe Erklärung zu Interessenkonflikten) hinzuweisen. 

 
§ 7 Anforderungen an die Projektauswahl 
 
(1) Die LAG erarbeitet auf der Grundlage von nicht diskriminierenden und transparenten 

Projektauswahlkriterien (Bewertungsbögen mit Punktvergaben) eine Qualitätsbewertung 
der LEADER-Vorhaben und erstellt jährlich durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
eine Prioritätenliste. 

(2) Im Falle einer Ablehnung oder Zurückstellung eines Vorhabens durch die LAG hat eine 
schriftliche Begründung durch das LEADER-Management an den Projektträger mit dem 
Hinweis zu erfolgen, dass dennoch ein Antrag auf Förderung bei der Bewilligungsbehör-
de gestellt werden kann, um so den öffentlichen Verfahrens- und Rechtsweg eröffnet zu 
bekommen. 

(3) Der Vorstand prüft die Übereinstimmung des eingereichten Projektes mit den Hand-
lungsfeldern der LES, nimmt die Punktevergabe vor, erstellt auf dieser Grundlage einen 
Vorschlag für die jährliche Prioritätenliste und legt diese der Mitgliederversammlung zur 
Abstimmung vor. 

(4) Falls die Mitgliederversammlung Verschiebungen in der Prioritätenliste für notwendig 
hält oder mehrere Vorhaben die gleiche Punktzahl haben, sind für diese Vorhaben Ein-
zelbeschlüsse zu fassen. Für jede weitere Änderung der Prioritätenliste im Jahresverlauf 
sind ebenfalls Beschlüsse der Mitgliederversammlung vorzulegen. 

 
§ 8 Transparenz 
 
(1) Die Öffentlichkeit wird von der LAG über ihre Web-Seite www.leader-wittenberg.de um-

fassend informiert über 
• die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen und Sitzungen des Vorstandes 

sowie Protokolle, Beschlüsse und Teilnehmerlisten  
• das Bewertungsmuster (Projektauswahlkriterien)  
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• alle Prioritätenlisten sowie 
• alle bewilligten Projekte (einschließlich Text- und Foto-Dokumentation). 

(2) Veröffentlicht werden 
• die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) und deren Fortschreibung 
• die aktuelle Mitgliederliste geordnet nach WiSo-Partnerschaft und Behördenvertre-

tung und Benennung des Vorstandes  
• die aktuelle Geschäftsordnung der LAG. 

 
§ 9 Aufgaben des LEADER-Managements 
 

• Unterstützung der LAG bei der Projektauswahl zur Umsetzung der Lokalen Entwick-
lungsstrategie und dem Erstellen von jährlichen Prioritätenlisten 

• Information der Öffentlichkeit zum Umsetzungsstand der Lokalen Entwicklungsstrate-
gie insbesondere durch eine aktuelle Web-Seite 

• Organisation der LAG in Anlehnung an die Muster-Geschäftsordnung und die Durch-
führung sowie die Dokumentation der Mitgliederversammlungen 

• Aktivierung und Unterstützung von Akteurinnen und Akteuren bei der Entwicklung 
von Vorhaben aus dem ELER-, EFRE- und ESF- Fonds 

• Beratung bzw. Begleitung der Antragstellerinnen und Antragsteller im Hinblick auf 
Vollständigkeit und Umsetzbarkeit von Vorhaben  

• Durchführung von Evaluierungen zum Umsetzungsstand der Lokalen Entwicklungs-
strategie und die Einbeziehung der Bevölkerung (z.B. Selbstevaluierung) 

• Unterstützung von Kooperationsprojekten, soweit diese Aufgabe nicht vom Projekt-
management wahrgenommen wird 

• Durchführung des Berichtswesens, insbesondere das Erstellen der Jahresberichte 
und der halbjährlichen Tätigkeitsberichte 

• Organisation des gemeinsamen Vorgehens mit dem Landkreis, dem LVwA und den 
lokalen Akteurinnen und Akteuren bei der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) 
der Region einschließlich der Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Ländli-
cher Raum 

• aktive Mitarbeit im LEADER–Netzwerk des Landes Sachsen-Anhalt 
• Organisation der Schulung einschließlich der Teilnahme an zentralen Veranstaltun-

gen von LAG-Mitgliedern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
• umfassende und nachvollziehbare Dokumentation der Entscheidungsprozesse, ins-

besondere der Projektauswahlverfahren und deren sicheren Archivierung. Nach Ab-
schluss des Förderzeitraumes geht diese Verantwortung auf den Landkreis Witten-
berg, als Träger des LEADER-Managements über, um sicherzustellen, dass die er-
forderlichen Nachweise (Einladungen zu Sitzungen, Sitzungsprotokolle, Veröffentli-
chungen etc.) auch für spätere Prüfungen, z. B. nach Ende der aktuellen Förderperi-
ode uneingeschränkt verfügbar bleiben. 

 
§ 10 Gleichstellung 
 
Die LAG ist bestrebt, gleichstellungsorientiert und gendersensibel zu handeln. Alle Funktio-
nen in der LAG können von Männern und Frauen ausgeübt werden. 
 


